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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Im Mai reichten die Dachverbände des Sports und die Schweizer Hilfswerke mit rund
175'000 Unterschriften die Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im
Sport und im Sozialbereich» ein. Die Initianten fordern im Bereich Sport, dass
Startgelder für Volkssportanlässe, Lizenzeinnahmen, verbandsinterne Umsätze und
Sponsorleistungen von der Steuer befreit werden. Auch auf die Besteuerung der
Vermietung von Sportanlagen soll verzichtet werden. Während rund 26'000 im
Breitensport und in der Jugendarbeit tätige Vereine und Verbände vollständig vom
administrativen Aufwand der MWSt-Steuerpflicht zu befreien seien, sollen Sportvereine
im professionell-gewerblichen Bereich vom Optionsrecht Gebrauch machen und sich
freiwillig der Steuer unterstellen können. Die Initianten stellten einen Rückzug ihres
Begehrens in Aussicht, falls ihre Wünsche im vom Parlament in eigener Regie
erarbeiteten MWSt-Gesetz berücksichtigt werden. Der Forderungskatalog der Sportler
würde für den Bund Steuerausfälle von jährlich CHF 10 Mio. bis CHF 20 Mio.
verursachen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1996
EVA MÜLLER

Im Ständerat war Eintreten auf die Vorlage unbestritten. Das Plenum verhielt sich
während der ganzen finanzpolitischen Debatte diszipliniert und folgte den Anträgen
seiner Kommission mit einer einzigen Ausnahme. Bei der Saldobesteuerung korrigierte
der Ständerat zwar die Vorgaben des Nationalrates und senkte die Limite für die
Pauschalbesteuerung (Saldosteuersatz) auf einen Umsatz von CHF 3 Mio.; bei der
Festsetzung der Limite der Steuern bevorzugte er jedoch die für die kleineren und
mittleren Unternehmen (KMU) grosszügigere Lösung und gab dem Antrag Frick (cvp, SZ)
mit einem Steuerbetrag von bis CHF 60'000 pro Jahr gegenüber der WAK (CHF 40'000)
mit 20 zu 12 Stimmen den Vorzug. Noch etwas grosszügiger als der Erstrat kam der
Ständerat den Sport- und gemeinnützigen Vereinen entgegen in der Hoffnung, dass die
Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im Sozialbereich»
zurückgezogen würde. Er beschloss, ihre Steuerpflicht erst bei einem Umsatz von CHF
150'000 statt schon bei CHF 75'000 beginnen zu lassen und nahm neben den
Startgeldern zusätzlich die Vermietung von Sportanlagen von der Steuer aus. Ferner
ermöglichte er gegen den Willen des Bundesrates die freiwillige Mehrwertsteuer-
Unterstellung von bestimmten Unternehmen in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung,
Sozial- und Gesundheitswesen, dank welcher der Vorsteuerabzug geltend gemacht
werden kann. Um die Ausfälle von CHF 50 Mio. auf CHF 20 Mio. zu begrenzen, erhöhte
er allerdings den entsprechenden Steuersatz von den 2,3% des Nationalrates auf 4,6%.
Zähneknirschend stellte sich der Rat schliesslich mit 22 zu 8 Stimmen hinter die vom
Bundesrat beschlossene Mehrwertsteuerbefreiung des Internationalen Olympischen
Komitees (IOK) mit Sitz in Lausanne. Die jährlichen Steuerausfälle für den Bund wurden
auf CHF 2 Mio. geschätzt. Der Bundesrat hatte seinen Entscheid mit der überragenden
und universellen Bedeutung der Organisation begründet; die beschlossene
Steuerbefreiung schaffe allerdings kein Präjudiz für andere sportliche Organisationen.
Zudem sei der Entscheid bis zum Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes befristet.
Insbesondere Onken (sp, TG), der das Vorgehen des Bundesrates als Affront kritisierte,
stellte die Steuerbefreiung grundsätzlich in Frage, da die Organisation schon
ausreichende Privilegien geniesse. Dass der Bundesrat mit diesem Steuergeschenk
offenbar einer möglichen Sitzverlegung des IOK zuvorkommen wollte, empfand er als
Erpressung. Delalay (cvp, VS) war erstaunt über die Empörung und warnte vor einer
Gefährdung der Kandidatur von Sion für die Olympischen Winterspiele 2006. Bundesrat
Villiger zeigte Verständnis für die Verärgerung im Rat und entschuldigte sich für das
ungeschickte Vorgehen der Regierung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.1998
URS BEER

Obwohl die ständerätliche WAK die Differenzen zum Nationalrat in der Aprilsession
abbauen wollte, hielt die kleine Kammer an zahlreichen Beschlüssen fest. So stützte
sich das Plenum bei der Besteuerung von Heilbehandlungen weiterhin auf die
kantonale Zulassung der Gesundheitspersonen ab. Auch hielt es mit 17 zu 17 Stimmen
bei Stichentscheid des Präsidenten am Steuersatz von 4,6% für Sportverbände fest.
Hingegen folgte der Ständerat in der Gruppenbesteuerung dem Beschluss des
Nationalrates. Auch bei der Steuerbefreiungsliste für das Fundraising gemeinnütziger
Organisationen kam er dem Nationalratsbeschluss ein Stück weit entgegen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Die letzten Differenzen mussten in der Einigungskonferenz gelöst werden. Beide Räte
stimmten in der Sommersession der Steuerbefreiung aller Heilbehandlungen im Bereich
der Humanmedizin zu, wobei der Bundesrat die Details festlegen muss. Behandlungen,
die der Schönheit oder dem Wohlbefinden dienen, unterliegen allerdings der MWSt.
Auch bei der Steuerbefreiung der Kur- und Verkehrsvereine setzte sich der Ständerat
durch. Hingegen folgte die Einigungskonferenzen bei den Kultur- und Sportvereinen,
die freiwillig für eine Unterstellungen unter die MWSt optieren, dem Steuersatz des
Nationalrates von 2,3%. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Bundesrat hatte dem Parament im Juni 2008 eine Botschaft zur Reform des
Mehrwertsteuergesetzes vorgelegt. Diese Vorlage enthält zwei Teile: Teil A beinhaltet
den Entwurf eines totalrevidierten Mehrwertsteuergesetzes, das zahlreiche
Vereinfachungen vorsieht und generell anwendungsorientierter ist. Mit über 50
Einzelmassnahmen sollen die Unternehmen administrativ entlastet werden, die
geltenden Steuertarife werden jedoch beibehalten. Hier setzt Teil B der Reform an, der
alle Änderungsvorschläge des ersten Teils enthält, jedoch darüber hinaus einen
einheitlichen Mehrwertsteuersatz von 6,1% vorschlägt und weiter möglichst viele
Ausnahmen abschaffen will. Der Bundesrat strebte die Umsetzung sowohl der in Teil A
als auch der in Teil B enthaltenen Reformen an.

Die vorberatende Kommission des Nationalrates beschloss zuerst nur Eintreten auf den
Teil A der Reform und vertagte den Eintretensentscheid zu Teil B. Sie wollte damit eine
möglichst rasche Beschlussfassung bezüglich des Teils A gewährleisten. Der Nationalrat
hatte in der Folge über Eintreten auf Teil A der Vorlage zu befinden. Es lagen zwei
Anträge auf Rückweisung vor. Ein erster wollte den Bundesrat beauftragen nur eine
Teilrevision zu präsentieren und wurde von der SP, nicht aber von der grünen Fraktion
unterstützt. Er scheiterte im Parlament deutlich. Auch ein zweiter Rückweisungsantrag
von Nationalrat Zisyadis (al, VD), der eine komplette Neugestaltung der Mehrwertsteuer
verlangt hatte, wurde klar abgelehnt.

In der Detailberatung des Nationalrates war der Sondersatz für Hotellerieleistungen
umstritten. Der bundesrätliche Entwurf sah dessen Fortführung vor, die Ratslinke und
die Grünen bekämpften diesen Sondersatz. Mit 109 zu 57 Stimmen setzte sich die
bürgerliche Ratsmehrheit und Bundesrat Hans-Rudolf Merz durch. In der Frage des
Verzichts auf die Befreiung von der Steuerpflicht, eine Regelung, die vor allem bei
neugegründeten Firmen angewendet wird und diesen Anspruch auf den Vorsteuerabzug
gibt, entschied der Rat nach Vorgabe seiner Kommissionsmehrheit, aber gegen den
Bundesrat und die Ratslinke. Er setzte dabei insbesondere durch, dass der Verzicht
rückwirkend auf bis zu drei zusammenhängende Steuerperioden ermöglicht werden
soll. Die Kommission setzte sich mit ihrem Vorschlag auch bei der Erhöhung der
unteren Umsatzgrenze für die Steuerpflicht von gemeinnützigen Institutionen, Sport-
und Kulturverbänden von 100'000 auf 300'000 Fr. pro Jahr durch. Dieser Vorschlag
wurde diskussionslos angenommen. Mehr zu reden gab die von der Kommission
vorgeschlagene Verkürzung der Verjährungsfrist, also jener Frist, innerhalb derer die
Steuerverwaltung eine Steuerforderung stellen kann. Die Kommission hatte entgegen
dem Entwurf des Bundesrates eine Verkürzung dieser Frist von fünf auf drei Jahre
gefordert. Eine links-grüne Minderheit sowie Bundesrat Merz argumentierten, dass eine
solche Verkürzung nicht nur zu Steuerausfällen sondern auch zu administrativem
Mehraufwand führen werde. Dennoch setzte sich die Kommissionsmehrheit, wenn auch
relativ knapp, mit 81 zu 72 Stimmen durch. Eine vorwiegend aus SVP-Vertretern
zusammengesetzte Minderheit wollte den Entwurf dahingehend ändern, für
Mehrwertsteuerberater, Steuerexperten oder Treuhändler eine Art Berufsgeheimnis
einzuführen und sie somit nicht der Auskunfts- und Offenlegungspflicht zu
unterstellen. Dieser Antrag setzte sich gegen die Kommissionsmehrheit knapp mit 87 zu
86 Stimmen durch, dafür hatte neben der SVP- auch die FDP-Fraktion gestimmt. Die
Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 110 zu 59 Stimmen angenommen, die
Ratslinke hatte geschlossen dagegen, die bürgerlichen Fraktionen ebenso geschlossen
dafür votiert.

Im Ständerat war die vom Nationalrat vorgenommene Erhöhung der Umsatzgrenze für
die Steuerpflicht von gemeinnützigen Institutionen, Sport- und Kulturverbänden ein
erster wichtiger Diskussionspunkt. Die Kommission schlug vor, dem bundesrätlichen
Entwurf zu folgen und die Grenze auf 100'000 Fr. zu senken. Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
argumentierte für eine Beibehaltung der aktuell gültigen Grenze von 150'000 Fr. Der Rat
entschied nur mit Stichentscheid seines Präsidenten Berset (sp, FR) mit 23 zu 22 für
den Kommissionsvorschlag und damit in Abweichung der Fassung des Nationalrates.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER
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Auch im Unterschied zum Nationalrat hielt die kleine Kammer an der vom Bundesrat
vorgeschlagenen fünfjährigen Verjährungsfrist fest und wollte diese nicht auf drei Jahre
reduzieren. Weiter setzte der Ständerat geänderte Bestimmungen zum Strafrecht der
Mehrwertsteuer durch und strich das vom Nationalrat neu eingeführte
Auskunftsverweigerungsrecht für Steuerberater wieder. Dies vor allem weil die
Berufsbezeichnung Steuerberater nicht geschützt ist und somit die Umsetzung dieses
Artikels unklar bleiben würde. Unbestritten war im Ständerat auch die Fortführung des
Sondersatzes der Mehrwertsteuer auf Hotellerieleistungen. In der Gesamtabstimmung
wurde das Gesetz einstimmig bei 4 Enthaltungen angenommen.

Im Differenzbereinigungsverfahren passierte im Nationalrat ein von der WAK-NR
ausgearbeiteter Kompromiss, die Umsatzlimite von Sport- und Kulturvereinen sowie
von gemeinnützigen Organisationen auf dem bereits im bestehenden alten Gesetz
festgeschriebenen Betrag von 150'000 Fr. zu belassen. Sonst schloss er sich weitgehend
den Beschlüssen des Ständerates an. Der Ständerat übernahm die vom Nationalrat
bereinigte Version des Gesetzes ohne Debatte. In der Schlussabstimmung wurde das
Gesetz im Ständerat einstimmig, im Nationalrat mit 4 Gegenstimmen gutgeheissen. 5

Für eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer setzte sich Pierre-André Page (svp, FR) in seiner Motion ein. Aktuell
sind «für sportliche Anlässe verlangte Entgelte», zum Beispiel Startgelder, von der
Mehrwertsteuer ausgenommen, während bei kulturellen Anlässen Teilnahmegebühren
von aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern (zum Beispiel Teilnehmende an
Musikwettbewerben), nicht aber vom Publikum entrichtete Entgelte wie
Eintrittsgebühren, mehrwertsteuerpflichtig sind. Zukünftig sollen nach Ansicht des
Motionärs kulturelle und sportliche Anlässe steuerlich gleich behandelt werden, wobei
er nicht definierte, wie dies zu geschehen habe. 
Der Bundesrat begründete den Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den zwei
Bereichen mit der Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im
Sozialbereich» vom 23. Mai 1995. Deren Anliegen waren teilweise in die folgende
Mehrwertsteuerreform aufgenommen worden, so dass die Initianten in der Folge
zurückgezogen worden war. Zusätzliche Steuerausnahmen für Kunstanlässe würden nun
aber nicht zu einer Verringerung, sondern verglichen mit allen übrigen steuerpflichtigen
Bereichen insgesamt zu einem Anstieg der rechtsungleichen Behandlung führen.
Deshalb empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 
Der Nationalrat entschied sich dennoch mit 161 zu 21 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) für
Annahme des Vorstosses, ablehnend votierten lediglich die Mehrheit der FDP-Fraktion
und ein Mitglied der GLP-Fraktion. 6

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sport- und Kulturvereine. Anheben der Umsatzgrenze für die Befreiung von der
Mehrwertsteuerpflicht

Beruhend auf einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) erhöhten National- und
Ständerat 2021 die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich
geführter Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht von CHF 150'000 auf
CHF 250'000. Die Befürwortenden dieser Erhöhung wollten damit die ehrenamtliche
Arbeit unterstützen, während sie die Gegnerschaft als Wettbewerbsverzerrung
gegenüber des Gastgewerbes erachtete.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter
Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht in der Höhe von CHF 150'000
werde heute von zahlreichen Vereinen überschritten, erklärte Olivier Feller (fdp, VD) im
Juni 2017. Deren ehrenamtlicher Einsatz, unter anderem auch in der Ausbildung
Jugendlicher, solle aber honoriert und die Umsatzgrenze entsprechend angehoben
werden, forderte er in einer parlamentarischen Initiative. Eine neue Umsatzgrenze von
beispielsweise CHF 500'000 hätte mit jährlichen Steuereinbussen von CHF 5 bis 10
Mio., wie der Bundesrat im Rahmen einer Interpellation Feller (Ip. 17.3029) erklärt habe,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2019
ANJA HEIDELBERGER
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verkraftbare Folgen, so Feller weiter. Dieser Einschätzung stimmte im September 2018
auch die WAK-NR zu, die der Initiative mit 18 zu 2 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) Folge
gab. Im August 2019 stimmte die WAK-SR der Entscheidung ihrer Schwesterkommission
mit 5 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu, weshalb die nationalrätliche Kommission
nun während zweier Jahre eine entsprechende Vorlage ausarbeiten wird. Diese
Arbeiten begann die Kommission im Oktober 2019 damit, dass sie die Verwaltung mit
einem Bericht zu offen gebliebenen Fragen beauftragte. 7

Ohne grosse Umschweife entschied sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 in
Übereinstimmung mit einer ähnlich knappen Erklärung der WAK-SR – jedoch
ausdrücklich ohne den Segen des Finanzministers – dafür, der Motion Page (svp, FR) für
eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer zuzustimmen und damit eine neue Ausnahme im
Mehrwertsteuergesetz zu schaffen. 8

MOTION
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2020 legte die WAK-NR ihren Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) für eine Anhebung der Umsatzgrenze für die Befreiung nicht
gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter Sport- und Kulturvereine von der
Mehrwertsteuerpflicht vor. Einstimmig beantragte die Kommission, die entsprechende
Umsatzgrenze von bisher CHF 150'000 auf CHF 200'000 zu erhöhen. Damit könnten die
Steuerbelastung und der administrative Aufwand für die Vereine bei vergleichsweise
geringen Steuerausfällen von CHF 1 Mio. pro Jahr reduziert werden. Eine stärkere
Anhebung auf CHF 300'000 lehnte die Kommission mit 21 zu 1 Stimmen ab, da dadurch
zu grosse Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem Gastgewerbe entstehen würden,
dessen Umsatzgrenze weiterhin bei CHF 100'000 liegt. Alternativ hatte die Kommission
auch die Möglichkeit diskutiert, die Umsatzgrenze bei CHF 150'000 zu belassen und
stattdessen Leistungen an Festanlässen und Grümpelturnieren von der Mehrwertsteuer
auszunehmen. Dabei wäre aber die Missbrauchsgefahr zu gross gewesen, sprach sich
die Kommission in ihrer Medienmitteilung gegen diese Möglichkeit aus. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

In der Sommersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2015, der 14 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 85 Mio.
umfasste. Als Erstrat schuf die kleine Kammer zwei Differenzen zum Vorschlag des
Bundesrates. Den Nachtragskredit über CHF 20 Mio. für Ausfuhrbeiträge für
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") erhöhte der Ständerat (34
zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen) auf Antrag der vorberatenden Finanzkommission (FK-
SR) um CHF 5,6 Mio. Auch bei den Aktivitäten im Bereich "Jugend+Sport" stockte die
kleine Kammer auf Vorschlag der FK-SR den bundesrätlichen Nachtrag auf. Anstelle von
CHF 12 Mio. sprach der Ständerat (42 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) CHF 17 Mio., da, so
Kommissionssprecher Abate (fdp, TI), nur auf diese Weise verhindert werden könne,
dass das Bundesamt für Sport (BASPO) die J+S-Beiträge ab dem 1. August 2015 um rund
einen Viertel kürzen muss. Dieser Auffassung war auch der Nationalrat, der in der
ersten Lesung mit 167 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen für den Vorschlag des
Ständerates votierte. Auch bei der zweiten Differenz waren sich die beiden Räte einig –
zumindest fast. Die grosse Kammer (104 zu 79 Stimmen bei 6 Enthaltungen) wollte wie
der Ständerat den Nachtragskredit für die landwirtschaftlichen Ausfuhrbeiträge auf
CHF 25,6 Mio. erhöhen. Eine Kompensation der Mittel innerhalb des zuständigen
Wirtschaftsdepartements (WBF) lehnte der Nationalrat mit 107 zu 74 Stimmen bei 7
Enthaltungen jedoch ab. Gleiches widerfuhr der SVP-Fraktion, die mit zwei Anträgen
versucht hatte, die Nachtragskredite im Asylbereich aus dem Nachtrag zu kippen. Damit
ging die letzte verbleibende Differenz in die zweite Beratungsrunde. Nachdem der
Ständerat auch in der zweiten Lesung an seiner Meinung festgehalten hatte, schwenkte
der Nationalrat auf Empfehlung seiner Finanzkommission (FK-NR) auf die Linie der
kleinen Kammer um. Damit erhöhte sich der Umfang der Nachtragskredite auf CHF 95,8
Mio. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
DAVID ZUMBACH
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In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,
seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom
Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.
Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
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Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 11

In seiner Botschaft über den Nachtrag I zum Voranschlag 2020 beantragte der
Bundesrat im März 2020 zehn Nachtragskredite in der Höhe von CHF 50.3 Mio., was
eine unterdurchschnittliche Budgeterhöhung um 0.06 Prozent darstellte (Durchschnitt
2013-2019: 0.2%). Der grösste Posten betraf dabei die Leistung zusätzlicher
Solidarbürgschaften für die Hochseeschifffahrt (CHF 28.3 Mio.). Diese war nötig
geworden, weil zwei weitere Schiffe der SCL-SCT-Flotte mit Verlust verkauft werden
mussten, da deren Investoren ihren vertraglichen Amortisationsverpflichtungen nicht
mehr nachkommen konnten. Weitere höhere Beträge wurden gemäss der
entsprechenden Verordnungsänderung als Abgeltungen an die Kantone zur
Unterstützung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen
(CHF 500'000), für die SRG (CHF 206'425), weil bei den Beiträgen für Internetportale
und internationale Programme die Wechselkursveränderungen nicht mitberücksichtigt
worden waren, sowie für die BAKOM-Medienforschung (CHF 465'000) aufgrund des
Berichts «Künstliche Intelligenz» gefordert. Letzterer Kredit sollte jedoch in den
nächsten Jahren kompensiert werden. 
Kredite mit geringeren Beträgen wurden aufgrund von Budgeterhöhungen des
Filmförderungsfonds des Europarats (CHF 33'200), der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA; CHF
40'000) sowie aufgrund der Anpassung der Bemessungsgrundlage der Betriebskosten
des «Bureau international des poids et mesures» (CHF 20'000) nötig. 
Nur am Rande fand die Corona-Krise Beachtung im ersten Nachtrag: Für CHF 10 Mio.
sollte ein ausserordentlicher und befristeter Verwaltungskostenbeitrag an die
Bürgschaftsorganisationen geleistet werden, was die Gewährung von Bürgschaften an
KMU erleichtern sollte. Ebenfalls Corona-bedingt sollte die Exportförderung einen
Nachtragskredit über CHF 4.5 Mio. erhalten, mit denen kurzfristige Absagen
internationaler Messen vergütet werden sollten. 

Gleichzeitig reichte der Bundesrat den Finanzkommissionen eine Nachmeldung zum
Nachtrag I mit – die nun gänzlich im Zeichen von Corona stand. Darin verwies der
Bundesrat auf sein Massnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-
Pandemie in der Höhe von CHF 30 Mrd., welches Kredite für die Sozialversicherungen
(ALV und EO), zur finanziellen Abfederung der Auswirkungen auf Unternehmen, für
Härtefalllösungen im Sportbereich und im Kulturbereich sowie für weitere Massnahmen
beinhaltete. Für die ALV beantragte er dringlich CHF 6 Mrd., um zu verhindern, dass die
Arbeitslosenversicherung ihre Schuldenobergrenze erreicht. Auch für die EO wurden
dringlich CHF 4 Mrd. benötigt, um eine Illiquidität der Ausgleichskassen zu verhindern.
Zur Deckung von Bürgschaftsverlusten und Verwaltungskosten von
Bürgschaftsgenossenschaften forderte der Bundesrat maximal CHF 20 Mrd. als
Verpflichtungskredite sowie einen Voranschlagskredit von CHF 1 Mrd. für allfällige
Bürgschaftsziehungen im Jahr 2020. Im Sportbereich fielen dringlich CHF 50 Mio. für
Darlehen zu Vorzugsbedingungen und CHF 50 Mio. für nicht rückzahlbare
Geldleistungen an, der Kulturbereich sollte mit einem Darlehen von CHF 280 Mio.
unterstützt werden. Schliesslich sollte die Armeeapotheke für CHF 350 Mio.
Sanitätsmaterial beschaffen und die geplanten 800'000 Diensttage von
Armeeangehörigen sollten durch einen Kredit von CHF 23.4 Mio. abgegolten werden.
Insgesamt beantragte der Bundesrat damit Voranschlagskredite über CHF 11.7 Mrd. und
Verpflichtungskredite über CHF 20 Mrd.

Knapp einen Monat später schickte der Bundesrat – in Übereinstimmung mit den
verschiedenen Ankündigungen, die er in der Zwischenzeit gemacht hatte – eine zweite
Nachmeldung nach. Darin forderte er insbesondere eine Aufstockung des
Verpflichtungskredits für die Überbrückungshilfen von CHF 20 Mrd. auf CHF 40 Mrd.,
CHF 10 Mrd. davon beantragte er dringlich. Auch für die Erweiterung des Zugangs zu
Erwerbsersatz für Selbständige mit Berufsverbot benötigte er zusätzliche CHF 4 Mrd.
Bei der Beschaffung des Sanitätsmaterials verlängerte er die Dauer, für welche das
Material benötigt wird, was zusätzliche Kosten in der Höhe von CHF 2.1 Mrd mit sich
brachte, CHF 700 Mio. davon waren dringlich. Auch für die Beschaffung von
Arzneimitteln benötigte er einen Kredit in der Höhe von CHF 130 Mio., die Hälfte davon
ebenfalls dringlich. Weiter benötigte er Geld für den Beitrag an die «Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI, CHF 10 Mio.), die an einem Impfstoff gegen
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Covid-19 forscht, für die Viehwirtschaft (CHF 3 Mio.), um einen Preiszusammenbruch
beim Schlachtvieh zu verhindern, für die Mehrausgaben der ausserordentlichen
Parlamentssession (CHF 3.7 Mio.) sowie für zusätzliche Taggelder und Entschädigungen
(CHF 0.4 Mio.). Insgesamt veranschlagte der Bundesrat in dieser zweiten Nachmeldung
Voranschlagskredite über CHF 3.5 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 20 Mrd.
Zudem gab der Bundesrat bekannt, die Corona-Kosten als ausserordentliche Ausgaben
verbuchen zu wollen, so dass sie nicht der Schuldenbremse unterlägen. Durch die
entsprechende Buchung auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse müsste der
Fehlbetrag jedoch in den folgenden sechs Jahren im ordentlichen Haushalt abgebaut
werden – sofern die entsprechende Regel bis dahin nicht geändert wird. 

Schliesslich folgte Ende April die dritte Nachmeldung zum Nachtrag I zum Voranschlag
2020, welche die Luftfahrt zum Inhalt hatte. Darin beantragte die Regierung einen
Verpflichtungskredit über CHF 1.275 Mrd. für die Luftverkehrsunternehmen sowie einen
weiteren Verpflichtungskredit über CHF 600 Mio. und einen Nachtragskredit über CHF
600 Mio. für die flugnahen Betriebe. 12

Obwohl die FinDel noch im Juli 2019 im Rahmen ihres Berichtes zur Untersuchung über
den Verkaufsprozess der Schweizer Hochseeschiffe einen zukünftigen Verzicht auf
Solidarbürgschaften empfohlen hatte, gab sie Mitte März 2020 den vom Bundesrat als
dringlich beantragten Verpflichtungskredit über anfänglich CHF 20 Mrd. zur
Gewährung von Solidarbürgschaften frei. Man habe verschiedene andere
Unterstützungsmöglichkeiten diskutiert, erachte aber die vom Bund verbürgten
Darlehen als das richtige Instrument, zumal es darum gehe, die grösstmögliche Anzahl
Arbeitsplätze zu sichern, gab die FinDel in einer Medienmitteilung bekannt. 
Ebenfalls als dringliche Kredite hatte der Bundesrat den Beitrag an die ALV und die EO,
die Soforthilfe für den Sport- und Kulturbereich sowie den Betrag zur Beschaffung von
Sanitätsmaterial durch die Armeeapotheke beantragt; auch diese Kredite genehmigte
die FinDel – insgesamt hiess sie damit in diesem ersten Schritt Ausgaben von CHF 30.7
Mrd. gut. 
In den folgenden Sitzungen genehmigte sie auch die dringliche Tranche in der Höhe von
CHF 10 Mrd. für die Aufstockung des Bürgschaftsvolumens sowie weitere dringliche
Nachtragskredite über CHF 775 Mio. Damit stellte sie dem Bundesrat sämtliche von ihm
im Rahmen des Nachtrags I zum Voranschlag 2020 und den Nachmeldungen als
dringlich bewerteten Vorschüsse zur Verfügung. 13
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«Noch nie in der Geschichte der Schweiz» (Céline Widmer, sp, ZH), «la crise sanitaire,
économique et sociale (...) la plus grave depuis longtemps» (Olivier Feller, fdp, VD),
«noch vor wenigen Monaten unvorstellbar» (Ursula Schneider Schüttel, sp, FR),
«historische Dimensionen» (Franz Grüter, svp, LU) – bereits die ersten vier
Sprechenden im Rahmen der Debatte zum Nachtrag I zum Voranschlag 2020 und
dessen Nachmeldungen machten in der Corona-Sondersession die
Ausserordentlichkeit der Situation deutlich. Entsprechend umfassend skizzierte
anschliessend Finanzminister Maurer die verschiedenen Massnahmen des Bundesrates
und ihre Kosten. Die Massnahmen beruhten auf drei Zielen, erklärte er: auf der
Stabilisierung des Gesundheitssektors (CHF 3 Mrd.), der Sicherung des
Arbeitsverdienstes (CHF 11.3 Mrd.) sowie dem Erhalt der Liquidität in der Wirtschaft
(CHF 1.7 Mrd.) – wofür dem Parlament im Rahmen der Nachmeldungen zum Nachtrag I
insgesamt CHF 16 Mrd. beantragt würden. Die Sicherung des Arbeitsverdienstes beruhe
auf drei Säulen: den Kurzarbeitsentschädigungen durch die ALV (CHF 6 Mrd.), die
Unterstützung der Selbständigerwerbenden durch die EO (CHF 4 Mrd.) sowie der
indirekt betroffenen Selbständigerwerbenden (CHF 1.3 Mrd.). Auch die Unterstützung
der Wirtschaft stehe auf drei Säulen: Die durch den Bund zu 100 Prozent verbürgten
Kredite bis CHF 500'000, die bisher für insgesamt CHF 19 Mrd. 140'000 Mal nachgefragt
worden seien; Kredite zwischen CHF 500'000 und 20 Mio., die der Bund zu 85 Prozent
und die jeweiligen Banken zu 15 Prozent verbürgten und die bisher 300 bis 350 Mal
vergeben worden seien. Für beide Säulen zusammen habe man dem Parlament
Verpflichtungskredite von CHF 40 Mrd. beantragt. Eine dritte Säule seien schliesslich
die systemrelevanten Unternehmen, die bisher im Luftfahrtbereich identifiziert worden
seien: CHF 1.275 Mrd. sollten hier als Darlehen für die Airlines und je CHF 600 Mio. als
Verpflichtungskredit sowie als Nachtragskredit für systemrelevante Betriebe am Boden
zur Verfügung stehen. Keine generelle Hilfe sollten die etwa 400 Unternehmen mit
einem Umsatz über CHF 500 Mio. erhalten, da der Bundesrat davon ausgehe, dass sich
diese am Kapitalmarkt finanzieren könnten. Dies sei ein Paket, das «die grössten
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Herausforderungen bewältigt». Neuen Forderungen wolle der Bundesrat nicht
nachkommen: «Ich sitze auf dieser Kasse, mehr gibt es jetzt einfach nicht!», betonte
der Finanzminister. 

Hätte dieser Ausspruch von Bundesrat Maurer zahlreiche Ausbauforderungen vermuten
lassen, forderten die Kommissionsminderheiten stattdessen jedoch hauptsächlich
einen Verzicht auf einzelne Ausgaben. Die FK-NR beantragte dem Rat jeweils
einstimmig oder mit grossen Mehrheiten Zustimmung zu den vom Bundesrat
beantragten Krediten, wie die beiden Kommissionssprechenden Céline Widmer und
Olivier Feller eingangs erklärten. Einzig bezüglich der familienergänzenden
Kinderbetreuung beantragte die Kommissionsmehrheit, basierend auf einem Mitbericht
der WBK-NR, mit 14 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) einen zusätzlichen Kredit über
CHF 100 Mio. Diesen lehnte eine Minderheit Guggisberg (svp, BE) ab, zumal die
Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung in die Zuständigkeit der
Kantone und Gemeinden falle. Mit 130 zu 60 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte der
Nationalrat diesem Ausbau dennoch zu. Alle übrigen Ausbaupläne, allesamt beruhend
auf Anträgen von Stefania Prezioso (gps, GE), fanden kaum über die Reihen der SP und
der Grünen hinaus Gehör. Unter anderem hatte Prezioso verlangt, den Kredit für die
ALV zu erhöhen und die Taggelder vorübergehend auf 100 Prozent zu erhöhen. 
Doch auch die Anträge zum Ausgabenverzicht waren kaum erfolgreicher. Eine
Minderheit Schwander (svp, SZ) wollte den Betrag, den die Parlamentsdienste für die
Ausrichtung der ausserordentlichen Session beantragt hatten, um CHF 500'000
reduzieren, um Druck auf die Bernexpo zu machen, den in den Augen der Minderheit
viel zu hohen «Monopolpreis» zu senken. Ähnlich argumentierte eine Minderheit Grüter
(svp, LU), die den Kredit für Sanitätsmaterial um CHF 600'000 senken wollte, um zu
verhindern, dass die Armeeapotheke die Produkte viel zu teuer einkaufe. In beiden
Fällen argumentierten die Gegnerinnen und Gegner der Anträge, dass die
entsprechenden Kredite nur als Kostendach zu verstehen seien, die entsprechenden
Stellen aber sicherlich versuchen würden, möglichst tiefe Preise auszuhandeln.
Deutlich lehnte der Rat dann auch beide Minderheitsanträge ab. 
Dieselbe ablehnende Argumentation, also einen Verweis darauf, dass die
entsprechenden Beträge nur Rahmenkredite darstellten, fügte auch Finanzminister
Maurer bezüglich eines Antrags einer weiteren Minderheit Guggisberg an, die den
Betrag für Ausfallentschädigungen im Kulturbereich als zu hoch erachtete. Auch ein
Antrag auf Verzicht auf die Soforthilfe für Kulturschaffende, da diese nicht anders
behandelt werden sollten als etwa selbständige «Coiffeure, Physiotherapeuten,
Taxifahrer, Hoteliers, Kameraleute, Lieferanten», wie Guggisberg aufzählte, fand im
Nationalrat keine Mehrheit.  

Am meisten Diskussionen ergaben schliesslich die Verpflichtungskredite zur Luftfahrt.
Während sich der Rat bezüglich des deutlich höheren Verpflichtungskredits für die
Corona-Härtefallhilfe über CHF 40 Mrd. weitgehend einig war – hier lag kein
Minderheitenantrag vor –, behandelte die grosse Kammer zahlreiche Minderheiten zu
den Garantien für die Luftverkehrsunternehmen in der Höhe von CHF 1.275 Mrd. und
der Unterstützung für die flugnahen Betriebe, wofür CHF 600 Mio. als Nachtragskredit
und derselbe Betrag als Verpflichtungskredit beantragt waren. Erneut schilderte
Finanzminister Maurer die Situation. Er betonte, dass die Kredite für die flugnahen
Betriebe zuerst durch das auf den folgenden Tag traktandierte Luftfahrtsgesetz
ermöglicht werden müssten. Auch im Bereich der Luftfahrt verfolge man zudem drei
Ziele: Das Geld müsse in der Schweiz bleiben, die Lufthansa müsse die
Standortsicherheit der Schweiz garantieren und die Schweizer Umweltstandards
müssten durchgesetzt werden. Diese Bedingungen habe man in entsprechenden
Vereinbarungen mit den Unternehmen festgelegt. Die flugnahen Betriebe, die einem
chinesischen Konzern angehörten und die allesamt überschuldet seien, würden nur
unterstützt, wenn dazu eine Auffanggesellschaft oder eine Gesellschaft mit Schweizer
Beteiligung oder in Schweizer Besitz gegründet würde. Um diese Optionen offen zu
halten, müsse der Kredit aber bereits jetzt gesprochen werden, zumal die FinDel betont
habe, dass sie keine entsprechenden Entscheidungen mehr treffen wolle.
Eine Minderheit Badertscher (gp, BE) beantragte, auf den Verpflichtungskredit für die
Luftverkehrsunternehmen über CHF 1.275 Mrd. zu verzichten, da der Luftverkehr als
starker Treiber des Klimaeffekts nicht auch noch durch Steuergelder unterstützt
werden solle. Ein Antrag Bäumle (glp, ZH) sah vor, CHF 500 Mio. ohne Auflagen (aber mit
Sicherheiten für den Fall von Kreditausfällen) zu sprechen; zusätzliche Unterstützung
sollte jedoch nur nach der Vereinbarung klarer Rahmenbedingungen «im Sinne der
Klimapolitik» erfolgen. Auch bezüglich der flugnahen Betriebe lag ein Minderheitsantrag
Wettstein (gp, SO) auf Verzicht auf den Nachtragskredit vor; stattdessen solle nur der
entsprechende Verpflichtungskredit genehmigt werden. Deutlich hiess der Nationalrat
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sowohl den Verpflichtungskredit für die Luftverkehrsunternehmen als auch den
Nachtragskredit und den Verpflichtungskredit für die flugnahen Betriebe gut. 
Wie bereits im Voranschlag 2020 mehrfach verwendet, nutzten die
Kommissionsmehrheiten und -minderheiten bezüglich der Unterstützung für den
Luftverkehr fleissig die Möglichkeit, Rahmenbedingungen der Kreditvergabe
festzulegen. So wollte die Mehrheit der FK-NR die Unterstützung für die
Flugverkehrsunternehmen an die Bedingung knüpfen, dass «in der künftigen
standortpolitischen Zusammenarbeit mit den Flugverkehrsunternehmen die Klimaziele
des Bundesrates kontrolliert und weiterentwickelt werden». Linke Minderheiten wollten
die Unterstützung zudem an verschiedene klimapolitische Anliegen knüpfen, etwa an
die Reduktion von Treibhausgasen, an die Reduktion der Inlandflüge oder an die
Beteiligung an der Entwicklung synthetischer Flugtreibstoffe. Auch die Zusicherung der
Rückerstattung von nicht durchgeführten Flügen an die Reisebüros sowie die
bevorzugte Bedienung von inländischen Kreditoren wurden als Bedingung
vorgeschlagen, schliesslich lag auch ein Minderheitsantrag auf den Verzicht auf alle
Bedingungen vor. Deutlich setzte sich die von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagene Bedingung bezüglich der Klimaziele des Bundesrates gegen diverse
Minderheiten durch. Ebenfalls erfolgreich war die Bedingung, dass die
Fluggesellschaften den Reisebüros die bezahlten Flüge zurückerstatten müssen. 
Auch zu den flugnahen Betrieben standen Rahmenbedingungen der Kreditvergabe im
Raum. Eine Kommissionsmehrheit schlug vor, den Kredit an die Bedingung zu knüpfen,
dass die betroffenen Unternehmen im Falle von restrukturierungsbedingten
Entlassungen für das Personal Umschulungspläne entwickelten – und erntete dafür
auch die Zustimmung des Bundesrates. Anträge für einen Verzicht auf entsprechende
Bedingungen, einen Verzicht auf Entlassungen während der Unterstützungsphase, einen
Minimallohn von CHF 4000 für die Mitarbeitenden sowie erneut die bevorzugte
Bedienung von inländischen Kreditoren konnten sich wiederum nicht gegen den
Mehrheitsantrag durchsetzen.
Nicht nur bezüglich des Flugverkehrs, sondern auch zu den Corona-Krediten im
Allgemeinen sollten Rahmenbedingungen für die Kreditverwendung geschaffen werden:
Ein Antrag Schwander wollte die Kredite an die ersatzlose Streichung der Artikel 5, 6, 6a
und 7 der Covid-19-Verordnung 2 – also der Massnahmen bezüglich des
Betreuungsangebots für Kinder, des Veranstaltungsverbots und der Schliessung von
Einrichtungen – binden. Diesbezüglich bat Finanzminister Maurer den Nationalrat um
Ablehnung, da der Bundesrat den «pragmatischen Weg» gehen und laufend aufgrund
von Lagebeurteilungen über das weitere Vorgehen entscheiden wolle. Mit 138 zu 53
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer dem Bundesrat. 

Beinahe in Vergessenheit geriet ob der ganzen Corona-Anträge der eigentliche
Nachtrag I zum Voranschlag 2020; und dies, obwohl es einmal mehr einen Kredit für die
Hochseeschifffahrt zu sprechen galt. Eine Minderheit Schwander beantragte, den
Kredit über CHF 28.3 Mio. nicht zu genehmigen, bis der Bundesrat eine Gesamtschau
der noch ausstehenden Bürgschaftskredite für die Hochseeschiffe durchgeführt habe.
Damit solle die Salamitaktik beendet und stattdessen ein vollständiger Rahmenkredit
über den noch ausstehenden Betrag geschaffen werden. Ein solcher Rahmenkredit sei
nicht möglich, erklärte Heinz Siegenthaler (bdp, BE), da Bürgschaften gemäss
Finanzhaushaltsgesetz dann bezahlt werden müssten, wenn sie anfielen. Bundesrat
Maurer verwies zudem darauf, dass man bemüht sei, so wenig Bürgschaften wie möglich
tatsächlich leisten zu müssen. Wenn man nun aber durch eine Gesamtschau andeuten
würde, dass man die Schiffe verkaufen wolle, hätten diese keinen Wert mehr.
Entsprechend lehnte der Nationalrat den Minderheitsantrag Schwander ab.

Insgesamt genehmigte der Nationalrat somit den Nachtrag I zum Voranschlag 2020 über
CHF 50 Mio. sowie die Nachmeldungen über CHF 16 Mrd. Dabei bestätigte er auch alle
von der FinDel bereits genehmigten Kredite. Zudem entschied der Rat mit 149 zu 31
Stimmen (bei 14 Enthaltungen), die Nachmeldungen als ausserordentlichen
Zahlungsbedarf zu verbuchen und so von der Schuldenbremse auszunehmen. Das dazu
nötige qualifizierte Mehr wurde erreicht. Die Gegenstimmen sowie die meisten
Enthaltungen stammten von der SVP-Fraktion. Überdies löste die grosse Kammer mit
186 zu 8 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) für verschiedene Ausgaben die
Ausgabenbremse. 14
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Anders als noch beim ersten Nachtrag konnte der Bundesrat seine Kreditanträge
allesamt in den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 integrieren, Nachmeldungen waren
nicht nötig. Der zweite Nachtrag beinhaltete Corona-bedingt wiederum
aussergewöhnlich hohe Nachtrags- und Verpflichtungskredite in der Höhe von CHF 14.9
Mrd. respektive CHF 307.5 Mio. (Nachtrag I: CHF 16 Mrd. respektive CHF 40 Mrd.). Im
Unterschied zum ersten Nachtrag entfiel jedoch der Grossteil dieses Betrags (CHF 14.2
Mrd.) auf einen einzigen Posten: die Arbeitslosenversicherung. Erneut sollte damit
verhindert werden, dass der ALV-Fonds seine Schuldenobergrenze von CHF 8 Mrd.
erreicht, wodurch eine Erhöhung der Lohnbeiträge und eine Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes nötig werden würde. Die übrigen CHF 700 Mio.
verteilten sich auf weitere 10 Nachtragskredite: CHF 307.5 Mio. beantragte der
Bundesrat für die Entwicklungshilfe; diese Mittel sollten für verschiedene internationale
Bemühungen zur Bewältigung der Corona-Epidemie eingesetzt werden. CHF 200 Mio.
sollten etwa als zinsloses Darlehen an das IKRK gehen und bis zum Jahr 2027 vollständig
zurückbezahlt werden. Weitere CHF 50.5 Millionen sollten der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, den Vereinten Nationen sowie einzelnen, von
Covid-19 besonders stark betroffenen Ländern zugute kommen. CHF 20 Mio. davon
konnten durch das EDA-Globalbudget kompensiert werden. 
Erneut sollten der Sport- und der Kulturbereich unterstützt werden, so beantragte der
Bundesrat A-fonds-perdu-Beiträge über CHF 50 Mio. für die Sportvereine und
-organisationen (Breitensport) sowie CHF 175 Mio. als rückzahlbare Darlehen für die
Fussball- und Hockeyligen. Dies sollte Letzteren ermöglichen, den Betrieb bis Ende der
Saison 2020/2021 sicherzustellen. Allenfalls sei im Budget 2021 ein weiteres Darlehen in
derselben Höhe nötig, kündigte der Bundesrat an. 
Im Kulturbereich hatte der Bundesrat festgestellt, dass zinslose Darlehen und
Soforthilfen selten genutzt wurden, aber stattdessen weit mehr Gesuche für
Ausfallentschädigungen eingegangen seien als erwartet. Folglich erhöhte er letzteren
Kredit um CHF 50 Mio. und kompensierte dies vollumfänglich durch eine Reduktion der
im Nachtrag I genehmigten Kredite zur Soforthilfe für Kulturunternehmen (CHF -35
Mio.) und zur Soforthilfe für Kulturschaffende (CHF -15 Mio.). 
Auch die Aufstockung des Kredites zur Impfstoffbeschaffung um CHF 100 Mio. wurde
durch Reduktionen der Kredite aus dem ersten Nachtrag finanziert. Bei den Impfungen
rechnete der Bundesrat mit einem Bestellvolumen für etwa 60 Prozent der Schweizer
Bevölkerung, was Kosten von CHF 200 Mio. mit sich bringen würde. Da er bezüglich des
Arzneimittelbedarfs von deutlich höheren Fallzahlen ausgegangen war, konnten CHF
100 Mio. dort kompensiert werden. 

Neben diesen als ausserordentlicher Zahlungsbedarf verbuchten Krediten – eine solche
Ausnahme ist in der Schuldenbremse für eine «aussergewöhnliche und vom Bund nicht
steuerbare Entwicklung» vorgesehen –, standen auch Kredite an, die der
Schuldenbremse unterstellt waren. Dazu gehörten die zwei Verpflichtungskredite für
die Entwicklungshilfe sowie ein Nachtragskredit für die Produktion und den Absatz von
Wein um CHF 7 Mio. Um einen Preiszusammenbruch aufgrund einer Weinschwemme,
die ihrerseits vor allem durch die Schliessung von Restaurants bedingt war, zu
verhindern, wollte der Bundesrat Betriebe, die ihre Lagerbestände an inländischem
Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung (AOC-Wein) zu Tafelwein deklassierten,
mit insgesamt CHF 8.5 Mio. unterstützen. CHF 1.5 Mio. sollten durch einen früheren
Kredit kompensiert werden. 
CHF 17.5 Mio. sah der Bundesrat schliesslich für die indirekte Presseförderung vor und
wollte damit den Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse während
sechs Monaten die Tageszustellung bezahlen und sich an den Zustellkosten von Tages-
und Wochenzeitungen mit einer Auflage über 40'000 Exemplaren beteiligen. Weitere,
im Rahmen verschiedener Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154, Mo. 20.3146, Mo.
20.3155) geforderte Unterstützungsmassnahmen sollten durch die Radio- und
Fernsehabgabe finanziert werden. 15
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In der Sommersession behandelte der Nationalrat als Erstrat den Nachtrag IIa zum
Voranschlag 2020. Fast mehr zu reden als die eigentlichen Nachtragskredite gab
jedoch die Frage des Schuldenabbaus. Roland Fischer (gpl, LU) und Daniel Brélaz (gp,
VD) erklärten, die Kommission habe lange über dieses Thema diskutiert, zumal gemäss
der aktuellen Regelung der Schuldenbremse in den nächsten sechs Jahren CHF 30 Mrd.
abgebaut werden müssten. In einer Motion (Mo. 20.3470) habe die Kommission deshalb
beantragt, die Corona-bedingten ausserordentlichen Ausgaben nicht auf das
Amortisationskonto der Schuldenbremse zu buchen und somit der Verpflichtung des
Abbaus innert sechs Jahren zu entgehen. 
Inhaltlich bestanden kaum Differenzen zwischen der Kommissionsmehrheit und dem
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Bundesrat; die Mehrheit der FK-NR hatte sich zuvor bis auf einen Punkt bei allen
Nachtragskrediten dem Bundesrat angeschlossen. Hingegen lagen dem Rat zu
verschiedenen Kreditposten Minderheitsanträge für Kürzungen vor, nur vereinzelt
verlangten Kommissionsminderheiten zudem eine Erhöhung der zu sprechenden
Kredite. 
Bei den Anträgen des EDA für die Darlehen für das IKRK (CHF 200 Mio.), für die
humanitäre Hilfe (CHF 50.5 Mio.) sowie für die multilaterale Zusammenarbeit (CHF 57
Mio.) und des EFD für den Katastrophenfonds des IWF verlangten Minderheiten
Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) die Streichung der Kredite respektive bei der
humanitären Hilfe ihre Reduktion auf CHF 20 Mio. Minderheitensprecher Guggisberg
betonte, dass man Prioritäten setzen müsse und sich «auf die Menschen in der Schweiz
konzentrieren» solle, zumal während vier Jahren für die Entwicklungshilfe und die
humanitäre Hilfe bereits CHF 11 Mrd. «ins Ausland geschickt» würden. Die
nachfolgenden Generationen müssten das jetzt gesprochene Geld überdies «erst
wieder verdienen». Folglich schlug Guggisberg als Rahmenbedingung für die
Kreditverwendung in weiteren Minderheitsanträgen vor, die entsprechenden Beiträge
dem Budget der internationalen Entwicklungshilfe anzurechnen. Eine Minderheit II
Friedl (sp, SG) verlangte im Gegenzug die Aufstockung des Kredits für humanitäre Hilfe
auf CHF 100 Mio. Claudia Friedl betonte, dass es aufgrund der globalisierten
Wirtschaftsbeziehungen im Eigeninteresse der Schweiz sei, dass es auch dem Rest der
Welt gutgehe. Mit Verweis auf die humanitäre Tradition der Schweiz sei 1 Prozent der
Schweizer Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise als humanitäre Hilfe zu wenig.
Vielmehr sollen in Übereinstimmung mit der vom Nationalrat in der ausserordentlichen
Session zur Bekämpfung der Corona-Krise angenommenen Motion der APK-NR (Mo.
20.3131) CHF 100 Mio. für die humanitäre Hilfe gesprochen werden. Sämtliche
Minderheiten lehnte der Nationalrat deutlich ab.
Ein Minderheitsantrag lag auch bezüglich der indirekten Presseförderung vor. Eine
Minderheit Strupler (svp, TG) verlangte die Streichung der CHF 17.5 Mio. für die
Zustellungshilfe für die Presse, um eine unzulässige Abhängigkeit der Presse vom Staat
zu verhindern. Die Mehrheit des Nationalrats stimmte dem Kredit jedoch in
Übereinstimmung mit der Forderung aus zwei zuvor von beiden Räten angenommenen
Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154) zu.  
Diskussionen gab es wie schon beim ersten Nachtrag auch bei den Sport- und
Kulturkrediten. Bei den Darlehen für die Fussball- und Eishockeyligen verlangte die
Kommissionsmehrheit, dass die Senkung des durchschnittlichen Einkommens aller am
Ligabetrieb teilnehmenden Spieler, welche gemäss der auf den 1. Juni 2020 geänderten
Sportförderungsverordnung nötig wird, wenn die Darlehen nicht innert drei Jahren
zurückbezahlt werden, durch eine progressive Senkung der einzelnen Einkommen
erreicht wird, dass also höhere Einkommen stärker gesenkt würden. Während eine
Minderheit Feller (fdp, VD) diese Bedingung ablehnte, wollte eine weitere Minderheit
Strupler den Betrag des Darlehens um CHF 50 Mio. reduzieren. Die
Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch gegen beide Minderheiten durch. 
Auch bei den Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende
verlangte eine Minderheit Guggisberg die Streichung, zumal ab dem 6. Juni
Kulturanlässe mit 300 Personen wieder möglich seien und die Betroffenen andere
Möglichkeiten hätten. Auch hier setzte sich die Kommission durch, genauso wie bei
ihrem Antrag auf zusätzliche CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich. Sämtliche
Kulturbeträge sollten durch eine Umlagerung des Kredits «Soforthilfe für
Kulturunternehmen» finanziert werden. 
Eine Minderheit Widmer setzte sich schliesslich erfolglos für einen Kredit über CHF 10
Mio. als Nothilfe für Armutsbetroffene ein; verschiedene Sprechende verwiesen
diesbezüglich auf die Bilder von auf Essenshilfe wartenden Menschen in Genf.
Kommissionssprecher Fischer erläuterte jedoch für die Kommission, dass die
entsprechende Hilfe von den Kantonen und Gemeinden geleistet werden solle, zumal
diese mit der jeweiligen Situation besser vertraut seien als der Bund. 
Der grösste Kreditposten schliesslich, die CHF 14.2 Mrd. für die ALV, wurde gar ohne
Minderheitsantrag stillschweigend verabschiedet. Der Rat war sich einig, dass man nun
nicht durch eine Erhöhung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge die
konjunkturelle Erholung ausbremsen dürfe. Zuvor hatte Lars Guggisberg als
Bedingungen für die Zustimmung der SVP-Fraktion eine gesetzliche Grundlage für die
Ausgabe gefordert. Finanzminister Maurer versprach dem Rat auf Anfang Juli eine
entsprechende Botschaft, die das Parlament in der Herbstsession beschliessen könne,
und betonte, ohne die entsprechende Botschaft könne der Kredit nicht verwendet
werden. Des Weiteren versprach er eine Gesamtschau zur Kurzarbeit, die gemeinsam
mit dem Budget 2021 und den Finanzplänen behandelt werden sollte, und liess
durchblicken, dass die CHF 40 Mrd. kaum vollständig aufgebraucht werden würden. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Nachtrag IIa zum Voranschlag
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2020 mit 150 zu 23 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) an. Sämtliche ablehnenden Stimmen
und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 16

Das Differenzbereinigungsverfahren zu den Nachmeldungen zum Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 dauerte zwar einige Runden, wurde jedoch in nur zwei Tagen der
ausserordentlichen Session zur Bewältigung der Corona-Krise abgewickelt.
Entsprechen sei man als Mitglied einer Finanzkommission «eigentlich von einer Sitzung
an die nächste» gegangen, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, NR) erklärte und die zu
kurze Behandlungszeit monierte. Noch offen waren bei der Differenzbereinigung die
Kredite für die Institutionen der Kinderbetreuung, für den Tourismus, für die
Geschäftsmieten sowie die Rahmenbedingungen für die Flugverkehrsunternehmen und
die flugnahen Betriebe. Zu den ersten drei Punkten redete Finanzminister Maurer dem
Parlament zu Beginn der Differenzbereinigung ins Gewissen: Das Legiferieren aufgrund
von Notrecht sei nur bei Gefahr oder Eintreten einer schweren Störung der
öffentlichen Ordnung oder bei Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit
möglich. Dies sei jedoch bei den noch offenen Fragen zur Kinderbetreuung, zum
Tourismus und zum Wohnungswesen nicht der Fall. Entsprechend habe man keine
Berechtigung, hier einen Kredit zu sprechen. Dieser Appell stiess beim Parlament
jedoch mehrheitlich auf taube Ohren.  
Bezüglich des Kredits für die Institutionen zur Kinderbetreuung betonte etwa Céline
Widmer (sp, ZH), die nationalrätliche Kommissionssprecherin, die Notwendigkeit der
Bundesunterstützung aufgrund der aktuellen Notlage. Zahlreiche Sprechende betonten
denn auch die soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Krippen und hoben hervor,
dass das Kinderbetreuungsnetz langwierig und teuer aufgebaut worden sei und nun
Gefahr laufe, zusammenzubrechen. Zu glauben, dass die Gemeinden und Kantone diese
Zahlungen leisten könnten, sei illusorisch, erklärte etwa Minderheitssprecher Christian
Dandrès (sp, GE). Auch die Kommissionsmehrheit sah einen Beitrag vor: Insgesamt liege
der geschätzte Finanzbedarf bei CHF 200 Mio., davon solle der Bund wie vom Ständerat
vorgeschlagen einen Drittel, die Kantone zwei Drittel übernehmen, erklärte
Kommissionssprecherin Widmer. Zwar beantragten zwei Minderheiten, bei CHF 100
Mio. zu bleiben respektive gar kein Geld zu sprechen, die Ratsmehrheit entschied sich
jedoch, dem Ständerat beizupflichten und diese Differenz zu bereinigen. 
Als nächstes galt es, die Bedingungen der Kreditverwendung für die
Flugverkehrsunternehmen und flugnahen Betriebe zu bereinigen. Auch hier willigte der
Nationalrat in die Formulierung des Ständerates ein: Statt Umschulungsplänen für den
Fall eines Stellenabbaus zu erarbeiten, sollten die entsprechenden Unternehmen dazu
verpflichtet werden, bei einem allfälligen Personalabbau sozialverträgliche Lösungen zu
finden. Umstrittener war die Frage, ob die Flugverkehrsunternehmen verpflichtet
werden sollten, den Reisebüros die ausgefallenen Flüge zu bezahlen. Löste dies bei der
Mehrheit des Ständerates anfänglich aufgrund der Ungleichbehandlung von Reisebüros
und Privaten noch Kopfschütteln aus, liess sie sich in der Folge vom Argument
überzeugen, dass Umbuchungen, Gutscheine und Rückzahlungen bis April 2021 zwar für
Private eine Möglichkeit seien, nicht aber für die Reisebüros, welche den Kunden
ihrerseits ab Anfang Oktober das Geld zurückerstatten müssten. Für diese sei eben eine
Rückzahlung existenziell. Stillschweigend willigte der Ständerat folglich in diese
Bedingung zur Kreditverwendung ein. 
Länger dauerten die Debatten zu den Geschäftsmieten und zum Tourismus. 
Die Diskussion um den Kredit zu den Geschäftsmieten lehnte sich eng an die Diskussion
um das Gesetz und somit die Formalitäten zum Erlass der Geschäftsmieten an. Die CHF
50 Mio., welche der Ständerat anfangs beantragt hatte, entsprachen denn auch dem
Betrag, der gemäss des Konzepts der WAK-SR nötig wäre. Da der Vorschlag der WAK-NR
lediglich eine Aufteilung zwischen Mietenden und Vermietenden, ohne Beteiligung des
Bundes vorsah, und der Nationalrat diesen gegenüber dem ständerätlichen Vorschlag
bevorzugte, lehnte die grosse Kammer einen entsprechenden Bundeskredit ab. Eine
Minderheit Friedl (sp, SG) zog jedoch in Betracht, CHF 20 Mio. für einen Härtefallfonds,
den es auch im nationalrätlichen Konzept brauche, einzustellen, erzielte mit diesem
Vorschlag jedoch keine Mehrheit. Es fehle die Gesetzesgrundlage für einen
entsprechenden Kredit, zumal man sich bezüglich des Gesetzes nicht habe einigen
können, betonten dessen Gegnerinnen und Gegner. Ähnlich verlief anschliessend auch
die Debatte im Ständerat, auch hier sprach sich die Kommissionsmehrheit dagegen aus,
einen Betrag zu sprechen, ohne dass die gesetzliche Grundlage vorliege. In der
Zwischenzeit hatte die WAK-SR ein neues, auf dem Vorschlag ihrer
Schwesterkommission beruhendes Konzept erarbeitet, das ebenfalls einen
Härtefallfonds beinhaltete. Um diesen zu finanzieren, schlug auch im Ständerat eine
Minderheit einen Kredit über CHF 20 Mio. vor – hier jedoch mit 21 zu 20 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) erfolgreich, wenn auch äusserst knapp. Die Argumentation der
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Minderheit lautete, dass das Geld mit diesem Kredit bereit wäre, falls die Räte eine
Übereinkunft bezüglich des Gesetzes treffen würden, und ansonsten eh nicht
verwendet werden könnte. Nachdem sich der Nationalrat jedoch von dieser
Argumentation nicht hatte überzeugen lassen und auf einer Streichung des
entsprechenden Kredits beharrt hatte, willigte der Ständerat ein: Ohne
Gesetzesgrundlage gebe es auch keinen Kredit; man habe ja in der Sommersession
erneut eine Möglichkeit, diesbezüglich eine Gesetzesgrundlage zu erarbeiten, war aus
der kleinen Kammer zu vernehmen.
Somit verblieb noch der kombinierte Kredit für den Tourismus. Hier hatte sich der
Nationalrat mit den CHF 40 Mio. für die Werbekampagne für den Schweizer Tourismus
für die nächsten drei Jahre abgefunden, wollte diese aber nur unter der Bedingung
genehmigen, dass dieser Tourismuskredit für dreifach nachhaltige – ökologische, sozial
gerechte und wirtschaftlich sorgsame – Förderprogramme eingesetzt würde. Die
wegfallenden Tourismusabgaben in der Höhe von CHF 27 Mio. wollte er hingegen nicht
finanzieren – diese hätte der Bund anstelle der privaten Beitragszahlenden, darunter
die UBS, die Zürcher Kantonalbank und Red Bull, übernehmen sollen, wie Bundesrat
Maurer eine Erklärung des SECO wiedergab. Letzteres sei ebenfalls der Meinung, es
brauche keinen zusätzlichen Kredite, ergänzte der Finanzminister. Man wolle nicht die
Beiträge von Privaten übernehmen, zudem würde das Geld nicht den Geschädigten
zugutekommen, befürchtete die grosse Kammer. Der Ständerat präzisierte die
Ausgangslage der Tourismusabgaben: Normalerweise würde dieser Betrag durch rund
1200 Partner aus dem Tourismusbereich – CHF 22 Mio. stammten dabei von lokalen
Akteuren, CHF 5 Mio. von grossen Sponsoren – finanziert und vor allem kleineren und
regionalen Partnern zugute kommen. Der Ständerat hielt somit vorerst am höheren
Betrag von CHF 67 Mio. fest, gab jedoch kurz vor der Einigungskonferenz nach,
nachdem der Nationalrat einen Kompromissvorschlag einer Minderheit Matter (glp, GE)
über CHF 53.5 Mio., bei dem der Bund entsprechend nur die Hälfte der
Tourismusabgabe hätte übernehmen sollen, abgelehnt hatte. Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG) verwies jedoch darauf, dass man hier unter der Bedingung einlenke,
dass der Bundesrat die CHF 40 Mio je hälftig den regionalen Tourismusorganisationen
und Schweiz Tourismus zukommen lasse. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte, dass damit bei
Schweizerinnen und Schweizern Werbung für Ferien in der Schweiz gemacht und nicht
international für Ferien in der Schweiz geworben werden solle. Schliesslich willigte der
Ständerat auch in die Bedingung ein, dass der Kredit für die Förderung eines
nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden solle, auch wenn gemäss Hegglin die
«Zuständigen des SECO» die Folgen dieser Bedingung nicht genau hätten abschätzen
können. 
Insgesamt folgte das Parlament somit nur bei den Geschäftsmieten dem Aufruf des
Finanzministers sowie einer Minderheit Schwander (svp, SZ) und verzichtete auf weitere
Kredite im Rahmen des Notrechts, entschied sich bei den übrigen zwei Fragen aber
immerhin für des Finanzministers zweitliebste Option: die günstigere. 17

Der Ständerat folgte bei seiner Behandlung des Nachtrags IIa zum Voranschlag 2020
einen Tag später bis auf eine Ausnahme vollständig dem Bundesrat. Zwar waren in der
Kommission zahlreiche verschiedene Anträge behandelt worden, im Unterschied zum
Nationalrat verzichteten die Kommissionsminderheiten jedoch darauf, ihre Anträge
dem Rat zu unterbreiten. Einzig der Antrag der Mehrheit, dem Nationalrat bezüglich
seines ergänzten Kredits über CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich zu folgen,
stand im Raum und wurde von der kleinen Kammer stillschweigend gutgeheissen. Eine
Differenz zum Erstrat schuf der Ständerat jedoch: Die kleine Kammer sprach sich gegen
die Rahmenbedingung für die Kreditvergabe an die Fussball- und Eishockeyligen aus;
die Vereine sollten nicht verpflichtet werden, bei allfällig nötigen Gehaltskürzungen
progressiv vorzugehen. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Darlehen seien bereits
sehr einengend und verpflichtend, weshalb man keine weitere Hürde einbauen wolle,
erklärte Kommissionspräsident Hegglin (cvp, ZG). In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Nachtrag IIa ohne Gegenstimmen an (42 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen respektive 44 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Somit stand im Differenzbereinigungsverfahren lediglich die Frage der
Anspruchsvoraussetzungen für die Sportligen zur Debatte. Dabei entschied der
Nationalrat auf Antrag seiner Finanzkommission, aber entgegen einer Minderheit Feller
(fdp, VD), auf Festhalten. Man müsse zwischen weniger gut verdienenden und den
hochbezahlten Profisportlern unterscheiden, argumentierte etwa Lars Guggisberg (svp,
BE) diesbezüglich. In der Folge lenkten die ständerätliche Kommission und schliesslich
auch der Ständerat ein: Man stimme der Bedingung der Kreditvergabe zu, wenn diese
nicht als Einzelfallprüfung, sondern als Selbstdeklaration der Liga, diese Pflicht
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einzuhalten, – wenn auch mit allfälligen Stichprobenkontrollen – verstanden werde. Mit
23 zu 18 (bei 1 Enthaltung) nahm der Ständerat diese Bedingung schliesslich an und
hiess damit den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 gut. 18
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